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A. Allgemeines 

 

1. Allgemeine Angaben 

 

Die Aufstellung des Lageberichtes gemäß § 49 KomHVO NRW erfolgt im Zeitpunkt der 

Jahresabschlussaufstellung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020. 

 

Mit Wirkung vom 01.01.1999 ist entsprechend dem Beschluss vom 13.03.1997 des Rates der 

Stadt Bergisch Gladbach der städtische Fachbereich Grundstückswirtschaft und 

Wirtschaftsförderung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt worden. Im Laufe der 

Jahre wurden in mehreren Schritten die Segmente Verwaltungsdienstgebäude, Jugend- und 

Sozialobjekte und Schulobjekte vom Kernhaushalt in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

überführt.  

 

Zum 01.01.2011 wurde der Stadtentwicklungsbetrieb AÖR gegründet. Zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte die Umbenennung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung von „Grundstückswirtschaft 

und Grundstücksförderung“ in „Immobilienbetrieb Stadt Bergisch Gladbach“.   

 

Der Immobilienbetrieb führte sein Rechnungswesen bis zum 31.12.2018 nach den 

Vorschriften des HGB. Zum 01.01.2019 erfolgte eine Umstellung des Rechnungswesens auf 

das NKF in Verbindung mit der KomHVO NRW. Aufgrund der Umstellung kam es durch die 

Vorschriften des NKF zum Teil zu einer veränderten Gliederung und Zuordnung einzelner 

Konten in der Ergebnisrechnung und in der Bilanz. 

 

2.  Allgemeine Grundsätze 

 

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO ist zum Schluss eines jeden Jahres ein 

Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW 

beizufügen ist. 

 

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 

und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst 

werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt wird.  

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht 

eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige 

Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist einzugehen. 

 

Die Aufstellung des Lageberichtes erfolgt im Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung für das 

Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020. Im Folgenden werden deutliche Abweichungen 

zum Vorjahr und zu Planwerten erläutert. 

elektronische Kopie



  Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach 
  Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 
 

 
 4 

B. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -2.482.598,86 € ab. 

Abweichend vom Wirtschaftsplan liegt das erzielte Ergebnis um 4.358.596,63 € aufgrund 

verbesserter Relationen zwischen Aufwand und Ertrag jedoch über der Planrechnung. Das 

Vorjahresergebnis betrug -2.024.446,97 €. 

 

1. Ertragslage (Ergebnisrechnung) 

  

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 ergibt sich aus nachstehender Aufstellung. 

 

Bezeichnung 

Jahres-
ergebnis 

Fortgeschr. 
Ansatz des 

Rechn.-Jahres 
2020 

Ist Ergebnis  
des Rechn.- 
Jahres 2020 

Vergl. 
Ansatz/Ist 

2019 (Sp.3 - Sp.2) 

    

Ordentliche Erträge  29.025.786,82 29.959.501,95 28.574.797,83 -1.384.704,12 

Ordentliche Aufwendungen  28.407.531,06 33.091.271,44 28.570.666,73 -4.520.604,71 

Ordentliches Ergebnis   618.255,76 -3.131.769,49 4.131,10 3.135.900,59 

Finanzerträge  100.522,67   78.280,97 78.280,97 

Zinsen u. sonst.  
Finanzaufwendungen 

2.747.539,51 3.709.426,00 2.992.920,29 -716.505,71 

Finanzergebnis  -2.647.016,84 -3.709.426,00 -2.914.639,32 794.786,68 

Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-2.028.761,08 -6.841.195,49 -2.910.508,22 3.930.687,27 

Außerordentliches Ergebnis   4.314,11   427.909,36 427.909,36 

Jahresergebnis  -2.024.446,97 -6.841.195,49 -2.482.598,86 4.358.596,63 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen 
Rücklage 

  

Verrechnungssaldo* -425.530,04   18.100,14 18.100,14 

 

Gemäß   § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 

und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO 

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dies erfolgte im Berichtsjahr 

2020 in Höhe von rund 18,1 T€ (siehe auch Erläuterungen im Anhang). 
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Erträge 

 

Die ordentlichen Erträge setzen sich aus den folgenden Ertragsarten zusammen: 

 

Bezeichnung 

Jahres-

ergebnis  

Fortgeschr. 

Ansatz des 

Rechn.jahres 

2020 

Ist Ergebnis 

des Rechn.-

jahres  

Vergl. 

Ansatz/Ist 

Veränderung 

gegenüber 

Vorjahr       

2019 2020  (Sp.3 - Sp.2) (Sp. 3-Sp.2) 

 EUR 
 

EUR 
 

EUR 
 

EUR 
 

EUR 
 

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 2.913.111,00 3.286.128,00 2.913.218,97 -372.909,03 107,97 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 25.116.603,59 23.507.554,00 23.570.883,28 63.329,28 -1.545.720,31 

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 240.186,70 2.261.259,00 1.134.367,48 -1.126.891,52 894.180,78 

Sonstige ordentliche 
Erträge 755.885,53 904.560,95 956.328,10 51.767,15 200.442,57 

Ordentliche Erträge 29.025.786,82 29.959.501,95 28.574.797,83 -1.384.704,12 -450.988,99 

 

Unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 2.913 T€ die 

ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen gebucht. Es gab hierzu 

keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 

 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte veränderten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt: 

 

privatrechtliche Leistungsentgelte 2020   2019   Veränderung 

  EUR % EUR % EUR % 

Mieten 22.801.034,22 96,73 24.351.504,17 96,95 -1.550.469,95 -6,37 
Pachten 123.231,91 0,52 130.251,52 0,52 -7.019,61 -5,39 
Erbbauzinsen 196.692,14 0,83 190.648,06 0,76 6.044,08 3,17 
Nebenkostenvorauszahlungen 425.611,90 1,81 406.183,37 1,62 19.428,53 4,78 
Baulast/Dienstb.-/ 
Nutzungsentschädigungen 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 100,00 

Erlöse aus Waldbewirtschaftung 21.131,29 0,09 34.959,50 0,14 -13.828,21 -39,55 
sonstige Entgelte und Einnahmen 2.601,82 0,01 3.056,97 0,01 -455,15 -14,89 

Summe 23.570.883,28 100,00 25.116.603,59 100,00 -1.545.720,31 -6,15 

 

Die Verringerung der privatrechtlichen Leistungsentgelte begründet sich vor allem aus der 

Verminderung der Mieterträge. Dies insbesondere dadurch, dass die bis 2019 erhaltene 

Kostenerstattungen für die Flüchtlingsunterkünfte ab dem Jahr 2020 wegfällt. 
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Die Kostenerstattungen und Umlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Kostenerstattungen und 

Umlagen 
2020 2019 

Veränderung 

  EUR % EUR % EUR % 

Versicherungserstattung 417.798,13 36,83 232.350,55 96,74 185.447,58 44,39 

Kostenerstattung der 

Stadt/Verlustausgleich  708.394,84 62,45 0 0 708.394,84 100 

sonstige Erstattungen 8.174,51 0,72 7.836,15 3,26 338,36 4,14 

Summe 1.134.367,48 100,00 240.186,70 100 894.180,78 78,83 

 

Die gestiegenen Erträge bei dieser Position begründen sich insbesondere durch die Zahlung 

des Verlustausgleiches für das Jahr 2018 (für 2017 – positives Ergebnis – musste dies nicht 

erfolgen) vom Kernhaushalt der Stadt Bergisch Gladbach sowie die im Jahr 2020 erhaltenen 

bzw. noch zu erwartenden Versicherungserstattungen, insbes. für den Wasserschaden bei 

dem Neubau der Turnhalle DBG über 334 T€. 

 

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 956 T€ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 

um 200 T€. Dies ist insbesondere durch Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten begründet. 

 

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.575 T€ liegen somit um rd. 451 T€ unter dem 

Vorjahresergebnis. 

 

Aufwendungen 

 

Die ordentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:   

 

Bezeichnung Ergebnis 
2019 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 2020 

Ist-Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ist (Sp.3-

Sp.2) 

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr (Sp. 3-
Sp. 1) 

  EUR EUR EUR EUR EUR 
Personalauf- 
wendungen 

5.041.158,77 5.692.841,78 5.677.537,57 -15.304,21 636.378,80 

Versorgungs- 
aufwendungen 

114.508,95 152.636,22 133.418,31 -19.217,91 18.909,36 

Aufwendungen  
für Sach- und 
Dienstleistungen 

11.685.411,93 16.224.793,98 11.706.305,95 -4.518.488,03 20.894,02 

Bilanzielle 
Abschreibungen 

8.928.920,41 8.124.160,00 7.716.497,46 -407.662,54 -1.212.422,95 

Transferauf- 
wendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sonstige 
ordentliche 
Aufwendungen 

2.637.531,00 2.896.839,46 3.336.907,44 440.067,98 699.376,44 

Ordentliche 
Aufwendungen 

28.407.531,06 33.091.271,44 28.570.666,73 -4.520.604,71 163.135,67 
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Die Personalaufwendungen in Höhe von 5.677 T€ umfassen den gesamten Aufwand für das 

im Immobilienbetrieb eigesetzte Personal. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis zeigt sich ein 

Mehraufwand von 636 T€.  Dies ist zum einen in einer leicht höheren Anzahl von tariflich 

Beschäftigten (+ 3 Stellen) begründet, zum anderen auf eine Tariferhöhung zum 01.03.2020 

von durchschnittlich 1,06 % zurückzuführen. Im Bereich der Beamtenbesoldung kam es zum 

01.01.2020 zu einer Steigerung von 3,2 %. Der Personalaufwand stellt sich im Vergleich zum 

Vorjahr wie folgt dar:  

 

Personalaufwand 2020 2019 Veränderung 

  € € € % 

Bezüge der Beamten 336.733,02 240.063,29  96.669,73 40,27 

Vergütungen tarifliche AN 3.779.081,91 3.622.935,68 156.146,23 4,31 

Zuführung ATZ-Rückstellung 132.899,53 78.197,48 54.702,05 69,95 
Veränderung Urlaubs-/Überstunden- 
rückstellung 48.452,09 2.764,24 45.687,85 >100 

ZVK tarifliche AN (PG) 303.817,93 291.418,14  12.399,79 4,25 

SV AG-Anteil tarifliche AN 776.546,09 738.275,76  38.270,33 5,18 

Beihilfen 28.985,90 21.362,96 7.622,94 35,68 

Abführung Pensionsrückstellung HH 225.763,91 35.617,93 190.145,98 >100 

Abführung Beihilfe-Rückstellung HH 45.257,19 10.523,29 34.733,90 >100 

Summe 5.677.537,57 5.041.158,77 636.378,80 12,62 
 

 

Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 133 T€ veränderten sich gegenüber dem Vorjahr 

um 19 T€. Begründet ist dies durch die Erhöhung der Pauschale für die Versorgungsumlage. 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 11.706 T€ bilden zusammen 

mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.337 T€ den klassischen 

„Sachaufwand“ ab.  

Im Abschreibungsaufwand in Höhe von 7,7 Mio € spiegelt sich der Werteverzehr im 

Sachanlagensektor wieder. Hierunter sind insbesondere die planmäßigen Abschreibungen für 

den Wertverzehr der Gebäude verbucht. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen im Anhang 

verwiesen. Die geringere Abschreibung gegenüber dem Vorjahr 2019 erklärt sich aus dem 

Leerzug der Flüchtlingsunterkünfte in den Jahren 2019 sowie 2020.   

 

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.571 T€ liegen somit um rd. 163 T€ über dem 

Vorjahresergebnis. 

 

Das Finanzergebnis (siehe Seite 4 des Lageberichtes) vermindert sich um rund 268 T€ 

gegenüber dem Vorjahr. Begründet ist dies insbesondere durch die Erhöhung der im Jahr 

2019 gebildeten Rückstellung „Mehrbelastung Finanzinstrumente“ (vgl. dazu Anlage 5 

Rückstellungsspiegel des Anhangs). 
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Als außerordentliches Ergebnis wurde im Jahr 2020 coronabedingte Mindererträge bzw. 

Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von rd. 428 T€ aktiviert. Eine detaillierte Auflistung 

findet sich hierzu in den Erläuterungen zum Anhang des Jahresabschlusse Seite 4) 

 

2. Finanzlage (Finanzrechnung)  

 
Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, 

das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 

(Aufnahme und Tilgung der Kredite) beeinflusst. Der Finanzmittel-Zufluss und Abfluss wird in 

der Finanzrechnung dargestellt. Diese stellt sich wie folgt dar: 

 

Bezeichnung Ergebnis   
2019 

Fortgeschrie- 
bener Ansatz 

2020 

Ist-Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ist 

(Sp.4-Sp.2) 

  EUR EUR EUR EUR 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungs-tätigkeit 

24.871.328,67 25.978.303,95 24.053.128,58 -1.925.175,37 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungs-tätigkeit 

19.424.532,22 28.134.747,49 20.500.762,02 -7.633.985,47 

= Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

5.446.796,45 -2.156.443,54 3.552.366,56 5.708.810,10 

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

7.367.795,39 6.378.134,00 5.967.162,44 -410.971,56 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

17.644.750,95 77.268.878,23 18.883.522,34 -58.385.355,89 

= Saldo aus 
Investitionstätigkeit 

-10.276.955,56 -70.890.744,23 -12.916.359,90 57.974.384,33 

Finanzmittelüberschuss / -
fehlbetrag  

-4.830.159,11 -73.047.187,77 -9.363.993,34 63.683.194,43 

= Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 

-2.874.634,34 26.869.549,00 13.904.935,73 -12.964.613,27 

= Änderung des Bestandes 
an eigenen Finanzmitteln 

-7.704.793,45 -46.177.638,77 4.540.942,39 50.718.581,16 

 

Der Endbestand an liquiden Mitteln des Haushaltsjahres 2020 laut Bilanz in Höhe von  

148,98 € lässt sich wie folgt aufzeigen: 

 

Bezeichnung Ergebnis 
2019 

Fortgeschrie- 
bener Ansatz 

2020 

Ist-Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ist 

(Sp.4-Sp.2) 

  EUR EUR EUR EUR 
Änderung des Bestands an 
Eigenen Finanzmitteln 

-7.704.793,45 -46.177.638,77 4.540.942,39 50.718.581,16 

+ Anfangsbestand an 
Finanzmitteln 

41,46 218,77 122,69 -96,08 

+ Änderung des Bestandes 
an fremden Finanzmitteln 

7.704.874,68 0,00 -4.540.916,10 -4.540.916,10 

= Liquide Mittel 122,69 -46.177.420,00 148,98 46.177.568,98 
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Bei den liquiden Mitteln handelt sich um eine Bargeldkasse des Immobilienbetriebes. 

Aufgrund der Einheitskasse unterhält der Immobilienbetrieb kein eigenes Bankkonto. Die für 

den Immobilienbetrieb gebuchten Ein- und Auszahlungen werden saldiert in der 

Bestandsveränderung eigener Finanzmittel (Guthaben) als Forderung bzw. als 

Bestandsveränderung fremder Finanzmittel (Schulden) als Verbindlichkeit gegenüber dem 

Kernhaushalt darstellt. 

 

3. Vermögen, Eigenkapital und Schulden (Bilanz) 
 

Die Bilanzsumme des Immobilienbetriebes beläuft sich am 31.12.2020 auf 359.957.103,29 €   

(Vorjahr 344.419.006,76€).  

  31.12.2020 31.12.2019 Veränderung 

  TEUR %   % EUR % 
Aufwendungen für die Erhaltung 
der gemeinschaftlichen 
Leistungsfähigkeit 428 0,12 0,00 0,00 428 >100 

Bilanzierungshilfe 428 0,12 0,00 0,00 428 >100 

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 165 0,05 158 0,05 7 4,43 

Sachanlagen 317.295 88,15 307.557 89,30 9.738 3,17 

Finanzanlagen 409 0,11 437 0,13 -28 -6,41 

Forderungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als 5 Jahren 7.206 2,00 3.667 1,06 3.539 96,51 

Vermögenswerte langfristig 325.075 90,31 311.819 90,53 13.256 4,25 

Forderungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem und weniger 
als fünf Jahren 2.059 0,57 1.394 0,40 665 47,70 

Vermögenswerte mittelfristig 2.059 0,57 1.394 
    

0,40 665 47,70 

Vorräte 30.240 8,40 30.251 8,78 -11 -0,03 

Forderungen mit einer Restlaufzeit 
von weniger als einem Jahr 2.134 0,59 939 0,27 1.195 127,26 

Liquide Mittel 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rechnungsabgrenzungsposten  21 0,01 16 0,00 5 29,59 

Vermögenswerte kurzfristig 32.395 9,00 31.206 9,06 1.189 3,81 

Betriebsvermögen 359.957 100,00 344.419 100,00 15.538 4,51 

 

Der Bilanzvergleich mit dem Vorjahresstichtag verdeutlicht eine Erhöhung des Bilanzvolumens 

um EUR 15.538 T€ = 4,51 %, die auf der Vermögensseite (Aktivseite = Mittelverwendung) 

insbesondere durch einen Anstieg bei den Sachanlagen in Höhe von 9,7 Mio. € 

gekennzeichnet ist. 
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Dieser Anstieg resultiert aus Zugängen in Höhe von 18,4 Mio. €, Abgängen in Höhe von 1,0 

Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio. €. 

 

Die Veränderungen im Anlagevermögen sind im Einzelnen dem im Anhang beigefügten 

Anlagespiegel (Anlage 1) zu entnehmen. 

 

PASSIVA 31.12.2020  31.12.2019  Veränderung 

  EUR % EUR % EUR % 

Allgemeine Rücklagen 117.022 32,51 117.544 34,13 -522 -0,44 
Jahresüberschuss/-
jahresfehlbetrag -2.483 -0,69 -2.024 -0,59 -459 22,65 
nicht im Jahresergebnis 
enthaltene 
Eigenkapitalverrechnung* 18 0,01 -426 -0,12 444 >-100 
Gewinnvortrag bzw. 
Verlustvortrag** -16.140 -4,48 -14.766 -4,29 -1.374 9,31 

Sonderposten Zuwendungen 83.916 23,31 86.792 25,20 -2.876 -3,31 

wirtschaftliches Eigenkapital 182.333 50,65 187.120 54,33 -4.787 -2,56 

Sonstige Sonderposten 74 0,02 85 0,02 -11 -13,15 

Darlehen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als fünf Jahren 63.547 17,65 52.522 15,25 11.025 20,99 

langfristiges Fremdkapital 63.621 17,67 52.607 15,27 11.014 20,93 

Darlehen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem und weniger 
als fünf Jahren 38.309 10,64 36.295 10,54 2.014 5,55 

mittelfristiges Fremdkapital 38.309 10,64 36.295 10,54 2.014 5,55 

Sonstige Sonderposten 0 0,00 484 0,14 -484 -100,00 

Darlehen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr 6.380 1,77 5.780 1,68 600 10,39 

erhaltene Anzahlungen 33.024 9,17 23.027 6,69 9.997 43,41 

sonstige Verbindlichkeiten 304 0,08 123 0,04 181 147,15 

Verbindlichkeiten LuL 2.432 0,68 2.834 0,82 -402 -14,18 

Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 27.929 7,76 32.482 9,43 -4.553 -14,02 

Instandhaltungsrückstellungen 1.689 0,47 1.324 0,38 365 27,57 

Sonstige Rückstellungen 3.924 1,09 2.327 0,68 1.597 68,63 
Passive 
Rechnungsabgrenzungsposten 12 0,00 16 0,00 -4 -25,00 

kurzfristiges Fremdkapital 75.694 21,03 68.397 19,86 7.297 10,67 

Betriebskapital 359.957 100,00 344.419 100,00 15.538 4,51 

 

 

*gemäß §44 Abs. 3 KomHVO NRW i.V.m.§ 90 Abs. 3 GO NRW 

** siehe Seite 12 Anhang Pkt. 1.6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 

 

elektronische Kopie



  Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach 
  Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 
 

 
 11 

Die Veränderungen auf der Passivseite (Mittelherkunft) sind maßgeblich im Bereich 

kurzfristigen Fremdkapitals, hier insbesondere durch die erhaltenen Anzahlungen, die 

Veränderung der Instandhaltungsrückstellungen sowie den Verbindlichkeiten zur 

Liqiuditätssicherung gekennzeichnet. 

 

Auf der Kapitalseite wird die relativ hohe Eigenkapitalausstattung des Betriebes deutlich, die 

50,65 % des Betriebskapitals ausmacht.  

 

Die allgemeinen Rücklagen stellen das Eigenkapital dar, das dem Betrieb zur 

Risikominimierung (z. B. zur Abdeckung von unvermeidbaren Betriebsverlusten, zur 

Abdeckung von zurzeit nicht erkennbaren Substanzverlusten oder ähnlichen Umständen) wie 

aber auch zur Stärkung der Eigenfinanzierung (Innenfinanzierung) seitens der Stadt zur 

Verfügung gestellt wurde.  

 

 

4. Statistische Liquidität 
 

Der Liquiditätsvergleich stellt sich wie folgt dar: 

 

 2020 2019 Veränderung 

 TEUR TEUR TEUR 

liquide Mittel 0 0 0 

abzgl. kurzfristiges Fremdkapital 75.694 68.397 7.297 

Liquiditätsgrad I -75.694 -68.397 -7.297 

kurzfristige Forderungen 2.134 939 -1.195 

Liquiditätsgrad II -73.560 -67.458 6.102 

Vorräte 30.241 30.251 10 

Liquiditätsgrad III -43.319 -37.207 6.112 

 

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung gem. § 49 KomHVO NRW 

 

Derartige Erkenntnisse lagen zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung nicht vor. 

D. Chancen und Risken für die künftige Entwicklung 

 

Die Stadt Bergisch Gladbach ist gesetzlich verpflichtet, durch die Bereitstellung von 

Grundstücken eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem Wohle der 

Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. Folglich hat sie die bauliche 

oder sonstige Nutzung vorhandener Grundstücke durch die Aufstellung von Bauleitplänen 

vorzubereiten und zu leiten. Hierfür stehen der Stadt bestimmte gesetzliche Vorkaufsrechte 

elektronische Kopie



  Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach 
  Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 
 

 
 12 

zu. Wenn in diesem Zusammenhang auch für die städtischen potenziellen Baugrundstücke 

zukünftig Bauleitplanung getätigt wird, könnte dies zur weiteren positiven Entwicklung des 

Betriebes beitragen. 

 

Durch die seit Jahren große Anzahl von Grundstücksverkäufen zeigt sich aber die Problematik, 

dass der verwertbare Anteil des Grundvermögens Jahr für Jahr geringer wird. Durch eine 

vernünftige Bodenvorratspolitik sollte sichergestellt werden, dass auch in einigen Jahren noch 

verwertbares Grundvermögen für den Grundstücksverkehr zur Verfügung steht. Für diesen 

Zweck wurde zum 01.01.2011 der Stadtentwicklungsbetrieb – AöR gegründet. Der 

Stadtentwicklungsbetrieb ist neben der Verwaltung und Entwicklung von eigenem Grundbesitz 

auch für den Grundstücksverkehr des Immobilienbetriebes zuständig. 

 

Im Zuge der Gründung des Stadtentwicklungsbetriebes wurde zum 01.01.2011 

Grundvermögen in Höhe von 8.298.035,49 € vom Immobilienbetrieb an den 

Stadtentwicklungsbetrieb übertragen. Die Erlöse aus der Entwicklung und Verwertung dieser 

Immobilien verbleiben im Stadtentwicklungsbetrieb. Dies gilt auch für Grundvermögen, das 

zukünftig unmittelbar durch den Stadtentwicklungsbetrieb erworben, entwickelt und verwertet 

wird. Im Ergebnis reduziert sich der verwertbare Anteil des Grundvermögens im 

Immobilienbetrieb. 

 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss des Rates der Stadt Bergisch Gladbach hat 

sich in seiner Sitzung am 25.08.2020 mit den ersten Ergebnissen des Handlungskonzeptes 

Wohnen sowie der städtischen Baulandstrategie befasst und die dazugehörigen 

Beschlussvorschläge einstimmig gefasst. Die Baulandstrategie sieht den Erwerb von 

geeigneten Grundstücksflächen, die Entwicklung dieser Flächen und dann den Verkauf zu 

Wohnbauzwecken durch die Stadt Bergisch Gladbach vor. Der Zwischenerwerb soll über den 

Immobilienbetrieb erfolgen.  Neben der Abwicklung von An- und Verkauf sind die Flächen vom 

Ankauf bis zum Weiterverkauf im Immobilienbetrieb zu verwalten. Die Entwicklung der Flächen 

ist Aufgabe des Baudezernates. Im Immobilienbetrieb sind damit ab 2020 höhere Zu- und 

Abgänge im Bereich Grundstücksverkehr zu erwarten. Für die im Immobilienbetrieb 

anfallenden zusätzlichen Aufgaben sind entsprechende Stellenanteile für den Stellenplan 

2021 beantragt. Ein finanzielles Risiko besteht nicht, da sämtliche Kosten im Rahmen des 

Weiterverkaufes wieder abgedeckt werden können. Bei der aktuellen Lage auf dem 

Grundstücksmarkt besteht nicht die Gefahr, dass die Grundstücke nicht zum benötigten 

Kaufpreis veräußert werden könnten, eher im Gegenteil, d. h. die Nachfrage wird noch auf 

längere Sicht höher als das Angebot sein. 

 

Auf Dauer wird der Betrieb nur wirtschaftlich zu führen sein, wenn er von allen raumnutzenden 

Fachbereichen die ermittelten Kostenmieten erhält, womit auch die Erwirtschaftung der 

Gebäude-Abschreibung gewährleistet wäre. Es gilt, über verbindliche verwaltungsinterne 

Kontraktvereinbarungen die Basis dafür zu schaffen, flexibel auf die neuen und wachsenden 

Aufgaben in allen Geschäftsfeldern reagieren zu können.  

 

Die größte Belastung für den Betrieb und damit verbunden auch die entsprechenden Risiken 

ergeben sich aus den zum 01.01.2006 übernommenen Schulimmobilien und zum 01.01.2007 
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übernommenen Berufsschulimmobilien. Die Größenordnung wird schon deutlich bei 

Betrachtung der Bilanzsumme, die zum 31.12.2005 (ohne Schulimmobilien) noch 

100.262.303,73 € betrug. Das in 2006 und 2007 hinzukommende Vermögen der 

Schulimmobilien (inkl. Berufsschulen) betrug mit 212.134.000 € rd. das 2-fache des bis dato 

im Betrieb geführten Vermögens. Entsprechendes Personal wurde aus der zuvor zuständigen 

Schulverwaltung übernommen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der (abzuschreibende und zu unterhaltende) Gebäudeanteil 

im Verhältnis zum Bodenanteil wesentlich höher ist als bei den zuvor im Betrieb geführten 

Immobilien. Trotz der in den letzten Jahren durchgeführten umfangreichen Baumaßnahmen 

ist weiterhin ein großer Teil der Schulgebäude in einem schlechten baulichen Zustand, weil 

Instandhaltungen und Sanierungen über Jahre / Jahrzehnte vernachlässigt wurden bzw. 

wegen der schwierigen Finanzlage vernachlässigt werden mussten. 

 

Die mit der Übernahme der Schulen erheblich angestiegenen Aufwendungen (insbes. 

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie die Zinszahlungen) 

wurden vom städtischen Haushalt im Rahmen der „geleisteten“ Mieten nur unzureichend 

abgedeckt. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage können bisher nur Mietzahlungen in Höhe 

der zuvor im Haushalt für die Schulimmobilien verfügbaren Ansätze geleistet werden. In 2014 

konnte jedoch im Bereich der Berufsschulgebäude der bisherige Mietvertrag mit dem 

Berufsschulzweckverband neu abgeschlossen werden, der eine Zahlung der regulären 

Kostenmiete ab 2015 beinhaltet.  

 

Aufgrund der Unterfinanzierung des Immobilienbetriebes erteilte der Landrat des Rheinisch-

Bergischen Kreises die Genehmigung zum Kernhaushalt 2016/2017 nur unter der Auflage, 

dass der Rat bis spätestens Ende 2016 eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit 

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschließt, in dem im Ergebnisplan eine 

angemessene Kostenmiete für die Bereitstellung der städtischen Immobilien durch den 

Immobilienbetrieb veranschlagt wird. 

  

Der Bürgermeister erzielte hierzu mit der Kommunalaufsicht Einvernehmen, dass die Zahlung 

eines Zuschusses an den Immobilienbetrieb zum Verlustausgleich mit planungsrechtlichem 

Zeitversatz von zwei Jahren ausreichend sei.  

 

Die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen werden die Möglichkeiten des Betriebs 

insbesondere im Hinblick auf die notwendige Sanierung der vorhandenen Gebäudesubstanz 

auch in den nächsten Jahren einschränken, wobei allerdings positive Veränderungen (insbes. 

Fördermittel) erkennbar sind, wozu auf die weiteren Ausführungen in diesem Lagebericht 

verwiesen wird. Bereits im Rahmen des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes für die 

Jahre 2012ff konnten die Investitionsansätze gegenüber dem zuvor anzuwendenden 

Nothaushaltsrecht erhöht werden. Mit dem Verlassen der Haushaltssicherung ab 2021 haben 

sich die finanziellen Rahmenbedingungen weiter verbessert, wobei auch zukünftig im Rahmen 

einer gesamtstädtischen Investitionspriorisierung weiterhin Grenzen gesetzt werden. 

Gesamtstädtisch betrachtet kann man feststellen, dass die Investitionsschwerpunkte bei den 

Schulbauinvestitionen gesetzt werden. Neben den beiden großen Sanierungsmaßnahmen – 
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die Sanierung des Schulzentrums Saaler Mühle mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 33 Mio. € 

ist im Mai 2021 abgeschlossen worden, die Mitte 2020 gestartete Sanierung des Nicolaus-

Cusanus-Maßnahmen ist mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 27,35 Mio. € 

veranschlagt -  gibt es eine Vielzahl von weiteren Erfordernissen im Schulbau und in anderen 

Bereichen, insbesondere bei den Verwaltungsbauten, die über viele Jahre hohe 

Bauinvestitionen erfordern. Der Immobilienbetrieb ist hier gefordert, sukzessive einen Abbau 

dieses Sanierungsstaus zu bewirken.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass wegen erhöhter gesetzlicher Anforderungen verstärkt 

Maßnahmen, die sich aus Brandschutzanforderungen und aus technischen Anlagenprüfungen 

ergeben, einzuplanen und als dauerhafte Pflichtaufgabe im Betrieb bei allen städtischen 

Gebäuden umzusetzen sind. Hieraus werden sich (weiterhin) erhebliche zukünftige 

Belastungen ergeben. Die zwischenzeitlichen Untersuchungen zeigen, dass an nahezu jedem 

Gebäude Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund der hieraus resultierenden Vielzahl zu 

begutachtenden Objekten ist die Gesamtbetrachtung noch nicht abgeschlossen, was für eine 

seriöse Abschätzung des Gesamtvolumens unerlässlich ist.  

 

Im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015/2016 wurden durch den Immobilienbetrieb erhebliche 

Investitionen zur Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften geleistet. Neben der Einbringung 

von umfangreichen personellen Ressourcen – für die Kolleginnen und Kollegen in den 

Abteilungen Hochbau und Gebäudewirtschaft lag der Schwerpunkt der Tätigkeit von etwa 

Mitte 2015 bis weit in das Jahr 2016 hinein im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, so dass 

die Kapazitäten für andere Aufgaben stark eingeschränkt waren – sind auch in erheblichem 

Maße Finanzmittel für die Flüchtlingsunterkünfte über den Immobilienbetrieb bereitgestellt 

worden. Es wurden Unterkünfte verschiedener Art (z. B. Leichtbauhallen, Container, Ankauf 

von geeigneten Immobilien, Umnutzung von Bestandsimmobilien wie Turnhallen) über den 

Immobilienbetrieb organisiert und abgewickelt. Bisher wurden Investitionsmittel in Höhe von 

rd. 13,7 Mio. € bereitgestellt, die nahezu ausgeschöpft worden sind. Es bestand grundsätzliche 

Einigkeit darüber, dass dem Immobilienbetrieb die hieraus entstehenden Kosten in Form 

entsprechender (Kosten-) Mieten, die vom städtischen Haushalt (Fachbereich Jugend und 

Soziales) geleistet werden, komplett erstattet werden. Für die Jahre 2015 – 2019 wurden vom 

städtischen Haushalt (Fachbereich Jugend und Soziales) angemessene 

Pauschalkostenerstattungen geleistet. Die in 2015/2016 bereitgestellten 

Flüchtlingsunterkünfte werden zukünftig nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen 

benötigt – bis ca. 10/2020 sollten sämtliche Unterkünfte unbewohnt sein -, so dass die 

freiwerdenden Objekte veräußert oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. 

Entsprechende Erlöse, insbesondere aus dem Verkauf von Containern, kommen dem 

Immobilienbetrieb zugute und werden im Rahmen der Berechnung der Kostenerstattung 

berücksichtigt. Wie mit den Kosten verfahren wird, die dem Immobilienbetrieb im Rahmen der 

v. g. Kostenmietberechnungen noch nicht erstattet worden sind – hier sind insbesondere die 

Restabschreibungen und Rückbaukosten zu nennen -, muss noch abschließend zwischen 

dem städtischen Kernhaushalt und dem Immobilienbetrieb abgestimmt werden.  

 

Positiv ist auszuführen, dass verstärkt Fördermittel insbesondere für die Bildungsinfrastruktur 

zur Verfügung gestellt werden. So kann aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
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NRW (Kapitel 1) ein Förderbetrag in Höhe von rd. 4,2 Mio. € im Rahmen der Sanierung des 

Schulzentrums Saaler Mühle für den energetischen Teil dieser Maßnahme eingesetzt werden. 

Weitere 1,2 Mio. € wurden vom Rheinisch-Bergischen Kreis aus diesem Programm an die 

Stadt Bergisch weitergeleitet und im Immobilienbetrieb für verschiedene Bauinvestitionen 

eingesetzt. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (Kapitel 2) sind für die 

Stadt Bergisch Gladbach weitere Mittel in Höhe von rd. 5,7 Mio. € für Maßnahmen im Bereich 

der Schulinfrastruktur in 2018 bewilligt worden. Diese Mittel sollen vollständig für die in 2020 

gestartete Maßnahme „Sanierung und Teilneubau-Nicolaus-Cusanus-Gymnasium“ verwendet 

werden.  

 

Zusätzlich kann der Immobilienbetrieb in den Jahren 2017 – 2020 aus dem 

Schuldendiensthilfegesetz „Gute Schule 2020“ über Kreditkontingente in Höhe von rd. 11,8 

Mio. € verfügen, die in Höhe von rd. 9,8 Mio. € aus dem städtischen Kontingent und in Höhe 

von rd. 2,0 Mio. € aus einem vom Rheinisch-Bergischen Kreis an die Stadt weitergeleiteten 

Kontingent resultieren.  Diese Kontingente werden eingesetzt für dringend erforderliche 

Neubaumaßnahmen (Neubauten Schulgebäude GGS Bensberg und Doppelturnhalle Dietrich-

Bonhoeffer-Gymnasium) sowie für die Sanierung der Sporthalle Feldstraße an der 

kaufmännischen Berufsschule. 

 

Über den Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes werden in den Jahren 2017ff zwei große 

Investitionsvorhaben außerhalb der Schulinfrastruktur dargestellt, die im Rahmen dieses 

Lageberichtes thematisiert werden müssen. Der marode Zustand der alten Stadthäuser in der 

Innenstadt Bergisch Gladbach erfordert zeitnah eine neue Lösung für die Unterbringung von 

städtischen Dienststellen. Allerdings wurde das in 2017 gestartete Projekt mit dem 

beabsichtigten Neubau in Bahnhofsnähe in 2021 zunächst beendet. Das Projekt wird in 2021 

grundsätzlich neu gestartet und es ist derzeit noch nicht abzusehen, welche finanziellen 

Auswirkungen durch diese Maßnahme auf den Immobilienbetrieb zukommen. 

  

Nachdem über den Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes in 2017 zunächst der Ankauf der 

mit Kaufgegenstand 1 und 2 bezeichneten Flächen von der Firma Zanders GmbH mit einem 

Kaufpreis in Höhe von rd. 13 Mio. € zzgl. Nebenkosten realisiert wurde, ist in 2018 auch das 

Kernareal des Werkgeländes Zanders erworben worden, wofür mit dem am 09.10.2018 vom 

Stadtrat beschlossenen Wirtschaftsplannachtrag weitere Investitionsmittel in Höhe von 13,5 

Mio. € bereitgestellt wurden. 

 

Die Zanders-Immobilien sollen grundsätzlich nicht auf Dauer im Immobilienbetrieb geführt 

werden, so dass die Bilanzierung folgerichtig im Umlauf- und nicht im Anlagevermögen erfolgt. 

Die Aufsichtsbehörde hat die von der Stadt Bergisch Gladbach dargestellte Rentierlichkeit des 

Ankaufes der Zanders-Immobilien im Grundsatz bestätigt, so dass sich auch die mit dem 

Erwerb verbundenen Risiken für den Immobilienbetrieb in Grenzen halten sollten, weil der 

zusätzlich entstehende Aufwand durch entsprechende höhere Erträge abgedeckt werden 

kann. Für die Verwaltung dieses umfangreichen Immobilienbestandes wurde im 

Immobilienbetrieb die neue Abteilung „Management Zanders-Liegenschaft“ gegründet.  
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Neben dem ohnehin vorhandenen erheblichen Sanierungsstau an den Immobilien und den 

gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z. B. Brandschutz und technische 

Anlagenprüfungen) führen neu hinzukommende Aufgabenstellungen zu einem erhöhten 

Investitionsbedarf. Hier ist zunächst die Herstellung der IT-Infrastruktur für die 

Medienentwicklungsplanung in den Schulen zu nennen. Im Rahmen des sogenannten 

Digitalpaktes Schulen können beim Land NRW entsprechende Fördermittel beantragt werden. 

Die Planung der Maßnahmen, die Beantragung der Fördermittel und die dann folgende 

Umsetzung der Maßnahmen binden im Immobilienbetrieb erhebliche personelle Ressourcen. 

Das Förderprogramm sieht eine 90 %-ige Förderung und einen kommunalen Eigenanteil von 

10 % vor. Im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes sind für die Jahre 2020 – 2023 investive 

Auszahlungen in Höhe von 4,3 Mio. € zur Schaffung der IT-Infrastruktur im Rahmen des 

Digitalpaktes Schulen veranschlagt.  

 

Eine weitere sehr umfangreiche Aufgabenstellung für den Immobilienbetrieb ergibt sich aus 

dem „Integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan: Ausbauprogramm für die 

städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen und Raumprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 

(ISEP)“. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 01.09.2020 den 

einstimmigen Beschluss über die Bedarfsplanung des ISEP getroffen. 

 

 Unverzüglich hat der Immobilienbetrieb die Projektenwicklungsstufe 2 eingeleitet und 

gemeinsam mit dem Fachbereich 4 (Schulen) und weiteren am Projekt Beteiligten die 

Bedarfsplanung gemäß DIN 18205 aufgenommen. Mit den am Projekt Beteiligten werden 

aktuell die vorliegenden Bedarfsanforderungen identifiziert, qualifiziert und in einem Soll-Ist-

Vergleich zusammengestellt. Das Ergebnis wird in einem Nutzerbedarfsprogramm 

zusammengestellt, um anschließend eine Variantenuntersuchung, Machbarkeitsstudie, 

Risikoanalyse und Finanzierbarkeit zu prüfen. Ziel ist es, die Bedarfsfeststellung und den damit 

verbundenen Kostenrahmen spätestens zum III. Quartal 2021 für den formellen 

Planungsbeschluss vorzubereiten.  

 

Aus den v. g. Gründen sind die konkreten Baumaßnahmen, die sich aus dem ISEP ergeben, 

aktuell noch nicht identifizierbar. Sie müssen entwickelt werden, so dass aktuell noch kein 

Kostenrahmen für die Umsetzung des ISEP genannt werden kann. Für den Wirtschaftsplan 

2021 des Immobilienbetriebes muss aber zur Haushaltsklarheit ein grober Kostenansatz 

genannt werden. Aus der baufachlichen Erfahrung des Immobilienbetriebes wird derzeit von 

einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von mindestens 100 Millionen € über einen 

Zeitraum von 2021 bis 2025 verteilt ausgegangen.  Für die zeitnahe Planung und Umsetzung 

der Baumaßnahmen fehlen aktuell im Fachbereich in Quantität und Qualität die 

Personalressourcen. Hier werden aktuell Lösungen gesucht. 

 

Bei der Bauplanung und -abwicklung größerer städtischer Hochbaumaßnahmen schlägt die 

Fachbereichsleitung eine zwingende Umstellung der bisherigen Vorgehensweise vor. 

Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Komplexität von öffentlichen Baumaßnahmen 

immer mehr zunimmt. Die Qualitätssicherung vertraglich vereinbarter externer Planungs- und 

Bauüberwachungsleistungen erfordern ein hohes Maß an zusätzlichen Aufwendungen. Jedes 

Bauvorhaben birgt Unsicherheiten, die sich auf das Projektziel auswirken können. 
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Schlechtleistungen, Verzögerungen, Streitigkeiten haben Auswirkungen auf Termin und 

Kosten. Aktuell wird es zunehmend schwieriger, geeignete Fachunternehmen und 

Fachpersonal auf dem Markt zu finden.  

 

Die im Vorfeld dargestellten erheblich gestiegenen Anforderungen und Aufgabenstellungen 

haben im Immobilienbetrieb auch einen entsprechenden zusätzlichen Personalbedarf zur 

Folge. Hierauf wurde für die Abteilung Hochbau in der Form reagiert, dass im Rahmen des 

Stellenplanes bis 2018 insgesamt sieben zusätzliche Stellen eingerichtet wurden. Leider 

gestaltet sich die Personalsuche in diesem technischen Bereich ausgesprochen schwierig, so 

dass bereits seit einiger Zeit nicht mehr alle zur Verfügung stehenden Stellen besetzt werden 

konnten. Die Konkurrenz zur Privatwirtschaft, die höhere Gehälter als der öffentliche Dienst 

zahlt, und auch zu anderen Gemeinden und Städten, die ebenfalls intensiv nach Personal in 

diesem Bereich suchen, stellt sich hier als problematisch dar. Es besteht das Risiko, dass nicht 

ausreichend qualifiziertes Personal eingestellt werden kann, um den Einsatz der Fördermittel 

in vollem Umfang sicherzustellen. Vor allem aber besteht die Gefahr, den im Vorfeld 

beschriebenen ständig steigenden Anforderungen nicht angemessen gerecht werden zu 

können. 

 

Die Stadt Bergisch Gladbach sucht intensiv nach Lösungen, mit geeigneten Maßnahmen die 

Voraussetzungen für die Umsetzung des massiven Bauprogrammes zu schaffen. Eine interne 

Organisationsuntersuchung für die Abteilung Hochbau hat einen zusätzlichen Bedarf von 13,5 

Stellen in der Abteilung Hochbau ergeben, wobei zum Zeitpunkt dieser Untersuchung die sich 

aus dem ISEP ergebenden Maßnahmen noch nicht bzw. nur in Teilen berücksichtigt werden 

konnten. Für den Stellenplan 2021 wurden 13,5 zusätzliche Stellen (ohne ISEP) beantragt, 

insbesondere für Aufgaben aus Nutzung und Betrieb. Die im Stadtrat beschlossene Gründung 

der „Schulbau GmbH“ kann die Chancen erhöhen, die dringend erforderlichen zusätzlichen 

personellen Kapazitäten zu bekommen um somit auch in der sonstigen Abwicklung des 

Bauprogrammes flexibler arbeiten zu können. 

 

Es zeigt sich in der Praxis immer stärker, dass der gestiegene Personalbedarf nicht nur die 

Abteilung Hochbau, sondern auch die anderen Abteilungen des Immobilienbetriebes betrifft. 

Dies kann auch insofern nicht überraschen, als dass die gestiegenen Aufgaben und 

Anforderungen selbstverständlich auch in diesen Abteilungen zu erheblicher Mehrarbeit 

führen. Im Verwaltungsbereich und bei den Hausmeisterdiensten wurden zwar zuletzt neue 

Stellen geschaffen, es ist aber bereits absehbar, dass die anstehenden zusätzlichen großen 

Erfordernisse auch hier weiteren Personalbedarf entstehen lassen. Zudem erhöht sich der 

Führungs- und Steuerungsaufwand. 

 

Die Corona-Pandemie führt im Immobilienbetrieb zu erheblichen Mehrkosten, die 

insbesondere durch den höheren Reinigungsaufwand und dem erhöhten Bedarf an Hygiene- 

und Desinfektionsmitteln entstehen. In 2020 wurden dafür rund 428 T€ aufgewendet. Durch 

das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der 

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – 

NKF CIG) besteht die Möglichkeit gem. § 5 NKF-CIG die entstandenen Belastungen als 

außerordentlichen Ertrag zu isolieren und gem. § 6 NKF-CIG beginnend ab dem Haushaltsjahr 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An den Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach: 

 

Uneingeschränkte Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienbetrieb der Stadt 
Bergisch Gladbach – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch 
Gladbach für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes 
zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2020 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 106 
GO NRW a. F.* unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften sind wir unabhängig vom Betrieb. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

 
*
 Für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, die für bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre 

aufzustellen sind, gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung über die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, fort. Diese Übergangsregelung gilt auch für Einrichtungen, die gemäß § 107 Absatz 
2 entsprechend den Vorschriften über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden. 
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Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte 
Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems 
des Betriebes abzugeben. 
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· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Betrieb die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebes. 

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 
 
Krefeld, den 19. November 2021 
 
 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 gez. Abts 
 Wirtschaftsprüfer 
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